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1. Einleitung 

Eine für wirtschaftspolitische Überle­
gungen wichtige Frage ist die, wer eine 
gegebene Steuer letztendlich trägt. Die 
Steuergesetze legen nur die gesetzli­
che Steuerinzidenz fest, d .h .  sie bestim­
men nur, wen die rechtliche Verpflich­
tung zur Bezahlung einer Steuer trifft. 
Um festzustellen , wer eine Steuer letzt­
endlich trägt, müssen wir aber über die 
Steuergesetze h inausschauen : Die 
Wirtschaftssubjekte werden ihre Ent­
scheidungen der Steuer anpassen und 
dadurch die Situation anderer Wirt­
schaftssubjekte beeinflussen. So kann 
die Erhöhung der von den Arbeitneh­
mern zu entrichtenden Lohnsteuer z.B. 
zu einer Erhöhung des Bruttolohnsatzes 
führen, wodurch ein Teil der Steuerlast 
- in einem ersten Schritt - auf die Ar­
beitgeber überwälzt wird . Oder eine 
Verbrauchsteuer (z.B .  die Mehrwert­
steuer), die dem Produzenten bzw. Ver­
käufer auferlegt wird, kann diesen zu 
einer Preiserhöhung veranlassen ,  mit 
der er einen Teil der Steuerlast - in ei-

nem ersten Schritt - auf die Käufer 
weiterwälzt Auf jeden Fall wird die sich 
ergebende Kette von Anpassungen -
der Prozeß der Steuerüberwälzung - zu 
einer endgültigen Lastenverteilung oder 
ökonomischen lnzidenz führen, die -
abhängig von der Struktur des Marktes 
- mehr oder weniger stark von der 
rechtl ichen Zahlungsverpflichtung ab­
weicht. 

Für Zwecke wirtschaftspolitischer 
Überlegungen ist natürlich die ökono­
mische und  n icht  d ie  gesetzl iche 
Steuerinzidenz relevant. Mit der Frage 
der ökonomischen lnzidenz beschäftigt 
sich die Finanzwi$senschaft in der so­
genannten Steuerinzidenzlehre. 

Ein grundlegendes und theoretisch 
äußerst robustes Ergebn is  d ieser 
Steuerinzidenzlehre ist d ie sogenann­
te Steueräquivalenz. Diese besagt, daß 
das Ergebnis einer Steuer unabhängig 
davon ist, aufwelcher Seite eines Mark­
tes sie eingehoben wird (1 ). So sollte 
es für die ökonomische lnzidenz z.B. 
irrelevant sein, ob die Sozialversiche­
rungsabgaben von der Arbeitgeber­
oder von der Arbeitnehmerseite abzu­
führen sind, und die Beschäftigungs­
effekte sollten in beiden Fällen diesel­
ben sein. 

Das Äq uivalenzresultat der Steu­
erinzidenzlehre steht sowohl zur steu­
erpolitischen Realität als auch zur wirt­
schaftspolitischen Diskussion im Wider­
spruch. So wird vom Gesetzgeber sehr 
wohl penibel zwischen vom Arbeitneh­
mer und vom Arbeitgeber abzuführen­
den Steuern und Abgaben unterschie­
den, und die die Steuergesetzgebung 
begleitenden Diskussionen lassen ver­
muten, daß das Motiv für diese Unter­
scheidung nicht bloß die Minimierung 
der mit der Steuereinhebung direkt ver­
bundenen Kosten ist, sondern daß 
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durch die Wah l  des Steueranknüp­
fungspunktes (gesetzl iche lnzidenz) 
sehr wohl auch versucht wird, auf die 
tatsächliche Lastenverteilung (ökono­
mische lnzidenz) Einfluß zu nehmen. 
Und in der wirtschaftspolitischen Dis­
kussion der letzten Jahre (Stichwort: 
" lndustriestandort Österreich") spielt die 
Höhe der Lohnnebenkosten eine wich­
tige Rolle, während die Höhe der von 
den Arbeitnehmern zu entrichtenden 
Abgaben kaum diskutiert wird. Offen­
bar glauben die Diskutanten, daß eine 
Reduktion der von den Arbeitgebern 
abzufü h renden Abgaben (z . B .  d ie 
Arbeitgeberbeiträge zur Sozial- und 
Arbeitslosenversicherung) unmittelbar 
eine Reduktion der für den Einsatz des 
Produktionsfaktors Arbeit anfallenden 
Kosten bedeutet, während eine Reduk­
tion der von den Arbeitnehmern zu ent­
richtenden Steuern und Abgaben (z.B. 
Lohnsteuer, Arbeitnehmerbeiträge zur 
Sozialversicherung) diese Kosten kaum 
beeinflußt. Das Äquivalenzresultat der 
Steuerinzidenzlehre würde hingegen 
implizieren, daß nur die Höhe der Ge­
samtbelastung (nicht aber deren ge­
setzliche Aufteilung) für das Ergebnis 
relevant ist. 

Das Äquivalenzresultat der Steu­
erinzidenzlehre beruht auf der Annah­
me, daß sich die Wirtschaftssubjekte 
bei ihren Entscheidungen völlig ratio­
nal und egoistisch nur an ihrem eige­
nen Nettovorteil orientieren. (Man stel­
le sich vor, daß die Sozialversiche­
rungsbeiträge um z.B. öS 1 00 pro Be­
schäftigten erhöht werden müßten. Dis­
kutiert werden zwei Möglichkeiten, die­
sen Betrag einzuheben: Entweder sind 
die öS 1 00 vom Arbeitnehmer oder 
vom Arbeitgeber abzuführen. Nun ist es 
einem rational und egoistisch handeln­
den Arbeitnehmer gleichgültig, ob bei 
gleichbleibendem Bruttolohn der Arbeit­
geber die öS 1 00 abführt oder bei um 
öS 1 00 gestiegenem Brutto lohn er 
selbst die Abgabe entrichtet). Neuere 
empirische Studien haben jedoch ge-
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zeigt, daß sich Wirtschaftssubjekte in 
der Realität oft nicht so rational und 
egoistisch verhalten, wie von der Wirt­
schaftstheorie unterstellt (2). Deshalb 
(und wegen der oben beschriebenen 
Diskrepanz zwischen Theorie und wirt­
schaftspolitischer Diskussion bzw. Rea­
l ität) erscheint uns eine empirische 
Überprüfung des Äquivalenzresultates 
wichtig ,  i nsbesondere da eine Falsi­
fizierung bedeutende wirtschaftspoliti­
sche Konsequenzen hätte. 

E ine empirische Überprüfung des 
Äquivalenzergebnisses mit Felddaten 
ist schwierig, da die beobachtete Höhe 
von Brutto- und Nettolöhnen und -prei­
sen, von Beschäftigung und Umsätzen 
etc. das Ergebnis vieler Faktoren (Kon­
junkturlage, demographische Entwick­
lungen etc.) und nicht nur der Besteue­
rung ist. Mit anderen Worten, es las­
sen sich in der Realität weder im histo­
rischen Vergleich noch im  Länder­
vergleich Situationen finden, die sich 
bei sonst identischen Rahmenbedin­
gungen nur im Anknüpfungspunkt einer 
Steuer unterscheiden. 

Eine andere Möglichkeit einer empi­
rischen Überprüfung des Äquivalenz­
resultates sind_Experimente im Labor 
(3). Bei dieser im letzten Jahrzehnt in 
der Volkswirtschaftslehre immer wich­
tiger gewordenen Methode werden Per­
sonen mit einer ökonomischen Ent­
scheidungssituation konfrontiert und 
ihre Wahlhandlungen beobachtet. Die­
se Methode bietet den Vorteil, daß die 
Beobachtungen unter kontrol l ierten 
Bedingungen gemacht werden, was die 
Ableitung von Kausalzusammenhänge 
erleichtert. 

ln diesem Papier überprüfen wir das 
Äquivalenzresultat der Steuerinzidenz­
lehre mit Hi lfe eines einfachen Experi­
ments. Zu Beg inn des Experiments 
werden die Experimentteilnehmer von 
den Experimentatoren in zwei Gruppen 
eingeteilt. Mitglieder der einen Gruppe 
werden als Personen X bezeichnet, 
Mitglieder der anderen Gruppe als Per-
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sonen Y. Nun werden aus je einem M it­
glied jeder Gruppe Paare gebildet. Je­
des Paar kann nach gewissen Regeln 
einen Geldbetrag unter sich aufteilen. 
Einigt sich ein Paar auf eine Aufteilung 
der Summe zwischen den Beteil igten, 
dann wird eine Steuer fäll ig. ln der Hälf­
te der Paare muß die Steuer von der 
jeweil igen Person X, in der anderen 
Hälfte von der jeweiligen Person Y ab­
geführt werden. 

Das Experiment wurde in zwei Vari­
anten durchgeführt :  l n  der " N icht­
versicherungsvariante" (N) enthalten 
die Gruppen X und Y genau gleich vie­
le Mitglieder, und bei der Einteilung in 
Paare kommen a l l e  Experi ment­
teilnehmer zum Zuge. ln dieser Varian­
te erhalten die Spieler keine Begrün­
dung für die Einhebung der Steuer. ln  
der "Versicherungsvariante" (V) ist eine 
der beiden Gruppen größer als die an­
dere, und bei der Einteilung in Paare 
bleiben einige Experimentteilnehmer 
unberücksichtigt. Diese Teilnehmer set­
zen aus und erhalten dafür eine mone­
täre Entschädigung. Jenen Experiment­
teilnehmern, denen ein Partner zuge­
teilt wird, wird mitgeteilt, daß die abzu­
führende Steuer zur Bezahlung der 
Entschädigungen an die inaktiven Kol­
legen verwendet wird. 

Bei  Gü lt igkeit des Äqu ivalenzre­
sultates sollte die Aufteilung der Netto­
summe zwischen X und Y in beiden 
Experimentvarianten unabhängig da­
von sein, auf welcher "Seite des Mark­
tes" (also bei X oder Y) die Steuer ein­
gehoben wird. 

Wir zeigen ,  daß das Äqu ivalenz­
resultat der Steuerinzidenzlehre in kei­
ner der beiden Varianten unseres Ex­
periments gi lt: Ist die Steuer von Per­
sonen der Gruppe X abzuführen, so tra­
gen diese einen größeren Teil der Stau­
erlast, als wenn die Steuer von Perso­
nen der Gruppe Y abzuführen ist, und 
umgekehrt. Die tatsächliche Steuerlast­
verteilung (der Ort der ökonomischen 
l nzidenz) ist damit vom Steueran-
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knüpfungspunkt (dem Ort der gesetzli­
chen lnzidenz) abhängig. Die Abhän­
gigkeit ist in der "Versicherungsvariante" 
unseres Experiments größer als in der 
"Nichtversicherungsvariante". 

Der Grund für die Abhängigkeit der 
tatsächlichen Steuerlastverteilung vom 
Steueranknüpfungspunkt ist, daß sich 
viele Experimentteilnehmer bei ihren 
Entscheidungen nicht (nur) am eigenen 
Netto-, sondern (auch) am Bruttogewinn 
orientieren. Offenbar haben diese Spie­
ler das Gefüh l ,  daß eine Partei aus 
Fairnaßüberlegungen einen größeren 
Teil der Steuerlast tragen soll, wenn sie 
selbst d ie Pfl icht zur Abführung der 
Steuer trifft, und einen geringeren Tei l ,  
wenn die andere Seite des Marktes die 
Steuer zu entrichten hat. Erstaunl ich an 
diesem Gerechtigkeits- oder Fairneß­
gefühl ist, daß offenbar schon die Au­
torität des Experimentators ausreicht, 
um den Referenzpunkt der Spieler für 
ihre Fairnaßüberlegungen festzulegen 
bzw. zu verschieben. Daß die Ergeb­
nisse in der Versicherungsvariante un­
seres Experiments stärker von den in 
der Theorie prognostizierten Resultaten 
abweichen als in der Nichtversiche­
rungsvariante, ist wohl darauf zurück­
zuführen, daß die Experimentteilneh­
mer in der Versicherungsvariante einen 
Sinn in der Einhebung der Steuer se­
hen, und daß diese "Sinnhaftigkeit" den 
Respekt der Spieler vor der vom Expe­
rimentator vorgenommenen Aufteilung 
der Steuerabführungspfl icht auf die 
beiden Marktseiten stärkt. 

ln der Real ität ist der Grund für die 
Einhebung einer Steuer wohl im allge­
meinen weit plausibler als der von uns 
den Experimentteilnehmern mitgeteil­
te. Außerdem findet die Autorität des 
Gesetzgebers in der Realität wohl stär­
kere Akzeptanz als die Autorität des 
Experimentators in unserem Experi­
ment. Schließlich wird den Wirtschafts­
subjekten in der Real ität durch das Aus­
verhandeln der Auftei lung der Steuer­
bzw. Abgabeneinhebung auf die beiden 
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Marktseiten durch Interessenvertreter 
(Sozialpartner) oft noch zusätzlich sug­
geriert, daß d iese Aufteilung als End­
ergebnis der Steuer erstrebenswert oder 
fai r  wäre. Das sol lte die in unserem 
Experiment beobachteten Effekte in der 
Realität noch verstärken. 

Der Rest des vorliegenden Papiers 
ist wie folgt gegliedert: ln Kapitel zwei 
beschreiben wir das durchgeführte Ex­
periment. Kapitel drei dient der Präsen­
tation der Ergebnisse. Das Papier en­
det mit einer Diskussion von wirtschafts­
politischen lmplikationen und mit eini­
gen Schlußbemerkungen in Kapitel vier. 

2. Das Experiment 

U m  das Äq u i va lenzresu ltat der  
Steuerinzidenzlehre empirisch zu  über­
prüfen, haben wir eine Serie von ins­
gesamt zwanzig Experimentsitzungen 
durchgeführt. Für jede dieser Sitzungen 
haben wir je nach Experimentvariante 
(siehe unten) entweder zehn oder zwölf 
Experimentteilnehmer rekrutiert. Den 
prospektiven Tei l nehmern wurden 
öS 1 00 für ihr  Erscheinen zu der je­
weiligen, etwa 45 Minuten dauernden 
S itzung versprochen. Außerdem wur­
de ihnen zugesichert, daß alle Gewin­
ne, die sie durch die Entscheidungen 
im Experiment machen würden, aufad­
diert und am Ende der jeweiligen Sit­
zung in bar an sie ausbezahlt würden 
(4). Die Rekrutierung erfolgte an der 
Universität Wien unter Studenten diver­
ser Studienrichtungen, wobei Studen­
ten der Volks- und Betriebswirtschafts­
lehre wegen "Befangenheit" aufgrund 
ihres Vorwissens von der Teilnahme 
ausgeschlossen waren. Um sicherzu­
stellen, daß d ie Beobachtungen in den 
einzelnen Sitzungen voneinander unab­
hängig sind, war die Teilname an mehr 
als einer Sitzung untersagt. 

Zu Beginn jeder der zwanzig Experi­
mentsitzungen wurden die Experiment­
teilnehmer von den Experimentatoren 
in zwei Gruppen, Gruppe X und Grup­
pe Y, eingeteilt. Diese beiden Gruppen 
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wurden räumlich voneinander getrennt. 
Dann wurden in jeder Sitzung zwischen 
vier und sechs Runden des folgenden 
Spiels gespielt: Am Anfang der jeweil i­
gen Runde wurden Paare gebildet, wo­
bei jeweils einer Person der Gruppe X 
eine Person der Gruppe Y zugeteilt 
wurde. Um die Entscheidungen der 
Experimentteilnehmer in den einzelnen 
Runden voneinander unabhängig zu 
machen, wurde bei der Partner-Zutei­
lung durch die Experimentatoren dar­
auf geachtet, daß jeder Spieler in jeder 
Runde einen neuen Partner erhielt, d .h . ,  
kein Tei lnehmer wurde zweimal mit 
derselben Person "gepaart". ln  jeder 
Runde konnte jedes Paar einen Betrag 
von öS 70 untereinander aufteilen. Die­
ser Betrag war in allen Sitzungen, in 
allen Runden und für alle Paare gleich 
und allen Experimentteilnehmern be­
kannt. Die Aufteilung erfolgte nach fol­
genden Regeln: Zuerst hatte die jewei­
lige Person X einen schriftl ichen Auf­
tei l ungsvorschlag vorzulegen ,  d . h .  
Spieler X legte fest, welchen Anteil an 
den öS 70 seiner Ansicht nach sein 
Partner Y erhalten sollte. Die Auf­
tei lungsvorschläge ("Angebote") aller 
Mitglieder der Gruppe X wurden dann 
von dem im Raum anwesenden Expe­
rimentator eingesammelt und telefo­
nisch dem zweiten Experimentator mit­
geteilt. Dieser gab die Angebote nun 
schriftlich an die jeweilige Person Y 
weiter, ohne allerdings die Identität des 
jewei l igen Anbieters preiszugeben .  
Jede Person Y konnte nun  entscheiden, 
ob sie "ihr'' Angebot annehmen wollte 
oder nicht. Die Annahme- oder Ableh­
nungsentscheidungen wurden dann von 
dem im Raum Y anwesenden Experi­
mentleiter eingesammelt, dem zweiten 
Experimentator telefonisch weitergelei­
tet und schl ießlich den jeweil igen X­
Spielern mitgeteilt. Mit d ieser Mitteilung 
endete die jewei l ige Runde. Danach 
begann entweder eine neue Runde, 
oder die Sitzung war zu Ende. 

Das oben beschriebene Spiel wurde 
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in vier verschiedenen Designs gespielt. 
Jedes Design kam in fünf der zwanzig 
Sitzungen zur Anwendung. Inhaltl ich 
b i l deten jewei ls zwei Des igns e in 
Designpaar. Im folgenden bezeichnen 
wir das erste Paar als "Nichtversiche­
rungsvariante", das zweite als "Ver­
sicherungsvariante". 

Für die "Nichtversicherungsvariante" 
(N) wurden pro Sitzung zwölf Studen­
ten rekrut iert .  D ie  ersch ienenen 
Experimenttei lnehmer wurden gleich­
mäßig auf die Gruppen X und Y aufge­
teilt, d .h . ,  es wurde darauf geachtet, daß 
es genauso viele Spieler X wie Spieler 
Y gab (5). Die Gewinne der Spieler 
wurden folgendermaßen ermittelt: Wur­
de ein Angebot abgelehnt, so verfiel die 
Summe von öS 70, und weder die ent­
sprechende Person X noch deren Part­
ner machte einen Gewinn. Wurde das 
Angebot angenommen, so ergab sich 
der Bruttogewinn der Person X durch 
Abzug des Angebots von den öS 70. 
Der Bruttogewinn der Person Y bestand 
aus dem Angebot. Vom Bruttogewinn 
mußte bei Annahme des Angebots von 
einem der Partner eine Steuer in der 
Höhe von öS 20 abgeführt werden. ln 
der Hälfte der Sitzungen, in der die 
"Nichtversicherungsvariante" gespielt 
wurde, mußte die jeweilige Person X die 
Steuer entrichten (wir bezeichnen die­
ses Design im folgenden mit NX), in der 
anderen Hälfte die Person Y (dieses 
Design wird im folgenden mit NY be­
zeichnet). Den Spielern wurde weder 
eine Begründung für die Einhebung der 
Steuer noch für die Wahl des Steuer­
anknüpfungspunktes gegeben. Um das 
Auftreten von "Verlustabneigung" ( "loss 
aversion'') zu verh indern , waren die 
möglichen Angebote in beiden Designs 
so beschränkt, daß keiner der Partner 
in i rgendeiner Runde eine negative 
Auszahlung erhalten konnte (6). 

Für die "Versicherungsvariante" (V) 
wurden pro Sitzung zehn Studenten re­
krutiert. Die erschienenen Experiment­
teilnehmer wurden so auf die Gruppen 
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X und Y aufgeteilt, daß die Gruppe Y 
um zwei Spieler mehr enthielt als die 
Gruppe X. Bei der Partnerzutei lung 
durch die Experimentatoren g ingen 
daher in jeder Runde zwei Personen der 
Gruppe Y leer aus, d .h . ,  diese Spieler 
erhielten keinen Partner. Innerhalb der 
einzelnen Sitzungen wurde darauf ge­
achtet, daß jedes Mitglied der Gruppe 
Y, in gleich vielen Runden keinen Part­
ner erhielt. Wieder wurde jedem "akti­
ven" Spieler in jeder Runde ein neuer 
Partner zugeteilt. Die Auszahlungen an 
die Experimentteilnehmer ergaben sich 
wie folgt: Jene Mitglieder der Gruppe 
Y, denen in der jeweiligen Runde kein 
Partner zugeteilt wurde, erhielten in die­
ser Runde eine Entschädigung von 
öS 20. Die Bruttogewinne der jeweils 
"aktiven" Spieler wurden nach densel­
ben Regeln ermittelt wie in der Nicht­
versicherungsvariante. Vom Bruttoge­
winn mußte bei Annahme des Angebots 
wieder von einem der Partner eine 
Steuer in der Höhe von öS 20 abgeführt 
werden. ln der einen Hälfte der Sitzun­
gen mußte die jeweilige Person X die 
Steuer entrichten (dieses Design wird 
im folgenden mit VX bezeichnet), in der 
anderen Hälfte der Sitzungen die Per­
son Y (Design VY). Als Begründung für 
die Einhebung der Steuer wurde nun 
angegeben, daß Gelder für die Zahlung 
der Entschädigungen an die jeweils "in­
aktiven" Kollegen benötigt würden. Die 
Wahl  des jewei l igen Steueranknüp­
fungspunktes wurde - wie in der Nicht­
versicherungsvariante - nicht begrün­
det. Wieder waren die möglichen An­
gebote i n  be iden Des igns so be­
schränkt, daß keiner der Partner in ir­
gendeiner Runde einen Verlust machen 
konnte. 

Um sicherzustellen , daß alle Experi­
mentteilnehmer die in ihrer jeweil igen 
Sitzung geltenden Spielregeln verstan­
den hatten ,  mußten die prospektiven 
Spieler zu Beginn der jeweiligen Sitzung 
schriftlich einige Fragen beantworten. 
Nachdem die Experimentatoren die 
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Antworten überprüft und alle Unsicher­
heiten beseitigt hatten, wurde außer­
dem eine Proberunde des jeweiligen 
Designs (d.h .  ohne monetäre Konse­
quenzen für die Teilnehmer) gespielt. 
Erst nach Beendigung dieser Proberun­
de fanden die vier bis sechs Runden 
des eigentlichen Spiels statt. 

Alle vier der oben beschriebenen 
Spieldesigns (NX, NY, VX und VY) sind 
spieltheoretisch betrachtet sogenannte 
einfache Ultimatumspiele. Bei rational 
und egoistisch handelnden Spielern 
sollte der "Anbieter'' in so einem Ultima­
tumspiel (in unserem Experiment die 
jeweilige Person X) sein Angebot so 
wählen, daß sein Partner (die jeweilige 
Person Y) bei Annahme einen Netto­
gewinn von knapp mehr als Null erzielt, 
und der Partner sollte das Angebot ak­
zeptieren (7). D ieses Ergebnis sollte 
unabhängig vom Vorhandensein etwai­
ger Steuern sein. ln unseren Designs 
NX und VX sollte die jeweilige Person 
X also ein Angebot von knapp mehr als 
öS 0 machen, in den Designs NY und 
VY sollten die Angebote bei knapp über 
öS 20 liegen. Die Angebote sollten an­
genommen werden. 

Neuere experimentelle Studien ha­
ben gezeigt, daß sich Teilnehmer von 
Ultimatumspielen oft anders verhalten, 
als von der Wirtschaftstheorie unter­
stellt: Die Angebote sind im Schnitt so, 
daß den jeweiligen Partnern bei Annah­
me netto nicht unbeträchtliche Gewin­
ne verbleiben. Versucht ein Anbieter 
den Nettogewinn seines Partners auf 
Null oder fast Null zu drücken, so lehnt 
dieser das Angebot oft ab (8). Dieses -
von den Voraussagen der Standard­
theorie abweichende - Verhalten wird 
oft mit Fairnessüberlegungen erklärt: 
Manche "Rezipienten" (in unserem Ex­
periment: Personen der Gruppe Y) leh­
nen niedrige Angebote einfach deshalb 
ab, da sie solche als unfair ansehen. 
Die "Anbieter'' (hier Personen der Grup­
pe X) sind großzügig, entweder weil sie 
befürchten, daß zu niedrige Angebote 
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als unfai r  angesehen und abgelehnt 
werden, oder weil sie selbst fair sein 
wollen. Diese in den experimentellen 
Studien beobachteten "U it imatums­
pieleffekte" per se eignen sich nicht als 
E rklärung für e ine Verletzung des 
Äquivalenzresultats . Wenn sich d ie 
Fairnessüberlegungen der Spieler an 
den Nettogewinnen orientieren , dann 
sollten die in den Experimenten beob­
achteten Nettogewinne unabhängig 
davon sein ,  welche Seite eine Steuer 
abzuführen hat. Eine Verletzung der 
Steueräquivalenz kann sich nur dann 
ergeben, wenn sich die Fairnessnor­
men ,  d ie dem Verhalten der Wi rt­
schaftssubjekte zugrundeliegen, an den 
Bruttogewinnen orientieren. 

3. Ergebnisse 

Wie oben beschrieben, kam jedes 
Design in fünf der zwanzig Sitzungen 
zur Anwendung. Jede Sitzung dauerte 
ca. 45 Minuten,  und im Durchschn itt 
verd iente ein Experimenttei lnehmer 
öS 1 89. Insgesamt nahmen 48 Perso­
nen an den NX-, 52 Personen an den 
NY-, 46 Personen and VX- und 44 Per­
sonen an den VY-Sitzungen teil (9). Die 
Tei l nehmer  waren Studenten der  
Rechtswissenschaften, der Wirtschafts­
informatik und der Psychologie. 

ln den NX-Sitzungen wurden insge­
samt 1 1 6, in den NY-Sitzungen 1 38, in 
den VX-Sitzungen 1 02 und in den VY­
Sitzungen 93 Angebote gemacht. ln den 
NX-Sitzungen wurden 24, in den NY­
Sitzungen 33, in den VX-Sitzungen 22 
und in den VY-Sitzungen 1 5  Angebote 
abgelehnt. 

Die wesentlichen Resultate sind in 
Tabelle 1 zusammengefaßt. ln der mitt­
leren Zeile dieser Tabelle stehen die 
Durchschnittsangebote, die im jeweili­
gen Design von Personen der Gruppe 
X an deren Partner gemacht wurden. 
ln der rechten Zeile sind die angenom­
menen Durchschnittsangebote ver­
zeichnet. Alle Angebote sind netto, d .h .  
nach Abzug der Steuer. 
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Tabelle 1 :  
Durchschnittliche Angebote 

Netto-
Design angebot 

NX 21 . 1  
NY 1 7.6 
vx 21 .8 
VY 1 7.0 

akzeptiertes 
Nettoangebot 

22.4 
1 8.9 
23.6 
1 8.5 

Wie aus der Tabelle ersichtl ich, wi­
dersprechen die Ergebnisse unseres 
Experiments dem Äquivalenzresultat 
der Steuerinzidenzlehre .  ln beiden 
Experimentvarianten ist es für Perso­
nen der Gruppe Y besser (und für X 
schlechter), wenn X die Steuer abfüh­
ren muß. So wurden den Personen der 
Gruppe Y in der Nichtversicherungs­
variante im Durchschnitt öS 2 1 , 1  0 net­
to angeboten, wenn X die Steuer ab­
führen mußte. Mußte h ingegen Y die 
Steuer entrichten, betrug das Nettoan­
gebot im Durchschnitt nur öS 1 7,60. Je 
nachdem, wer die Steuer abführen 
mußte, ergab sich damit  ein U nter­
schied von öS 3,50. Ein ähnliches Bild 
ergibt sich, wenn man die angenomme­
nen Nettoangebote vergleicht. 

Noch ausgeprägter ist die Verletzung 
des Äquivalenzresultates bei der Ver­
s icherungsvariante unseres Experi­
ments. H ier beträgt der durchschnittli­
che Untersch ied bei den Nettoan­
geboten öS 4,80, und bei den angenom­
menen Nettoangeboten öS 5 , 1  0, d .h .  
mehr als ein Viertel der Höhe der Steu­
er. Alle U nterschiede sind statistisch 
hoch signifikant. 

Unsere Resultate zeigen, daß für die 
Entscheidungen der Experimentteil­
nehmer nicht nur die Nettogewinne re­
levant waren: Die Norm, die festlegt, 
ob ein Angebot angemessen ist, hängt 
offensichtlich auch vom Bruttogewinn 
ab. Dies impliziert, daß - in Verletzung 
des Äquivalenzresultates der Steuerin­
zidenzlehre - eine Partei netto schiech-
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ter gestellt ist, wenn sie selbst die Steu­
er abzuführen hat, als wenn die Steuer 
auf der anderen Seite des Marktes ein­
gehoben wird. 

4. Schlußbemerkungen 

Das Äquivalenzresultat der Steuer­
inzidenzlehre besagt, daß das Ergeb­
nis einer Steuer unabhängig davon ist, 
aufwelcher Seite eines Marktes sie ein­
gehoben wird . Aus dem Äquivalenz­
resultat folgt, daß mit der Wahl der 
Marktseite weder Gerechtigkeits-, noch 
Stabil isierungs- oder Wachstumsziele 
verfolgt werden können, und daß auch 
das Ausmaß der sogenannten Mehrbe­
lastung ("Excess Burden'? von dieser 
Wahl nicht beeinflußbar ist. Steuern und 
Abgaben sollten in einem "guten Steu­
ersystem" daher einfach auf jener Sei­
te des Marktes eingehoben werden, wo 
die Verwaltungs- und Entrichtungs­
kosten am geringsten sind. 

ln beiden Varianten unseres Experi­
ments ist die tatsächliche Steuerlast, die 
eine Partei zu tragen hat, in jenem De­
sign, in dem diese Partei selbst die 
Steuer abzuführen hat, größer als in 
dem Design, in dem die Steuer "auf der 
anderen Seite des Marktes" eingehoben 
wird . Die tatsäch liche Steuerlastver­
te i l ung (der Ort der ökonomischen 
lnzidenz) ist damit - in Verletzung des 
Äquivalenzresultates der Steuerinzi­
denzlehre - vom Steueranknüpfungs­
punkt (dem Ort der gesetzl ichen lnzi­
denz) abhängig. Diese Abhängigkeit ist 
in jener Experimentvariante größer, in 
der den Experimentteilnehmern eine 
Begründung für die E i nhebung der 
Steuer gegeben wird. 

ln der Real ität ist die Begründung für 
die Einhebung einer Steuer wohl im all­
gemeinen weitaus plausibler als die in 
unserem Experiment vorgebrachte . 
Außerdem wird den Wirtschaftssub­
jekten in der Real ität mit der Wahl des 
Steueranknüpfungspunktes oft sugge­
riert, daß mit dieser Wahl die Errei­
chung irgendwelcher Gerechtigkeitsvor-
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stellungen bezweckt wird. Das sollte die 
in unserem Experiment beobachtete 
Abhängigkeit in der Real ität noch wei­
ter verstärken. 

Die Abhängigkeit der ökonomischen 
von der gesetzlichen lnzidenz hat eine 
Reihe von steuer- und wirtschaftspoli­
tischen lmplikationen: Eine der wichtig­
sten ist, daß bei der Wahl des Steuer­
anknüpfungspunktes nicht nur das Ziel 
der Minimierung der Verwaltungs- und 
Erhebungskosten zu verfolgen ist, son­
dern daß verschiedene Ziele oder "An­
forderungen an ein gutes Steuersy­
stem", wie z .B .  Steuergerechtigkeit, 
Minimierung der mit der Steuer verbun­
denen "Mehrbelastungen", wirtschaftli­
che Stabi l i tät,  Vol l beschäftig u n g ,  
Wachstum, geringe Verwaltungs- und 
Erhebungskosten etc. , gegeneinander 
abzuwägen sind. Aus unserem Ergeb­
nis, daß die Steuerlast einer Partei dann 
größer ist, wenn diese Partei selbst die 
Steuer zu entrichten hat, lassen sich 
einige konkrete Handlungsanleitungen 
für die Steuer- und Wirtschaftspolitik 
ableiten: Ist das Hauptziel einer Ände­
rung des Steuersystems etwa die Re­
duktion der bei den Unternehmen für 
den Einsatz des Produktionsfaktors Ar­
beit anfallenden Kosten, so ist eine 
Verringerung der von den Arbeitgebern 
abzuführenden Abgaben (z.B .  Arbeit­
geberbeiträge zur Sozialversicherung) 
günstiger als eine gleichgroße Verrin­
gerung der von den Arbeitnehmern zu 
entrichtenden Steuern und Abgaben 
(z.B.  Lohnsteuer, Arbeitnehmerbeiträge 
zur Sozialversicherung). Soll anderer­
seits, aus Gerechtigkeitsüberlegungen 
oder zur Ankurbelung der Konsum nach­
frage, die Kaufkraft der Arbeitnehmer 
erhöht werden, so bringt eine Verringe­
rung der Lohnsteuer mehr als eine Ver­
ringerung der von den Arbeitgebern ab­
zuführenden Lohnnebenkosten im sel­
ben Ausmaß. Das Ziel der Minimierung 
der mit einer Steuer verbundenen Mehr­
belastungen wird wiederum eher er­
reicht, wenn die Steuer auf der unela-
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stischeren Seite eines Marktes ein­
gehoben wird. Eine Lenkungsabgabe 
zur Verringerung des Konsums von 
umweltbelastenden Produkten sollte 
andererseits auf der elastischeren Sei­
te des Marktes eingehoben werden. 

Neben den steuer- und wirtschafts­
politischen lmplikationen bieten die Er­
gebnisse unserer Studie auch eine Er­
klärung für eine Reihe empirischer Be­
obachtungen. So ist etwa die in vielen 
westeuropäischen Ländern bestehende 
Aufteilung der Steuer- bzw. Abgaben­
einhebung auf beide Marktseiten (wie 
etwa die Aufteilung in Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversi­
cherung) - trotz der damit verbundenen 
Duplizierung der Verwaltungs- und Er­
hebungskosten - im Lichte unserer Er­
gebnisse verständlich; ebenso die un­
genügende Weitergabe von Mehrwert­
steuersenkungen an die Konsumenten, 
die starke Abneigung der Unternehmer 
gegen eine Verschiebung der Steuer­
einhebung von der Konsumenten- zur 
"Produzentenseite", und weitere ähnli­
che Phänomene. 

Anmerkungen 

( 1 )  Siehe dazu M usgrave ( 1 959), Break 
( 1 974) und Mclure ( 1 975 ). 

(2) Siehe dazu z.B. Kahneman u.a. (1 986); 
Güth, Tietz (1 990). 

(3) Für einen Überblick über die experi­
mentelle Ökonomie siehe Kagel, Roth 
( 1 995). 

(4) Die tatsächl iche Ausbezahlung der 
Gewinne ist besonders deshalb wichtig ,  
um die Experimentteilnehmer zu einer 
ernsthaften Entscheidungstindung zu 
motivieren. 

(5) Zu manchen Sitzungen sind nicht al le 
zwölf der angemeldeten Experiment­
tei lnehmer erschienen. Erschien eine 
ungerade Anzahl von Personen zum 
verabredeten Termin ,  so wurde eine 
Person ausgelöst. D iese erhielt zu 
S itzungsbeg i n n  die E rschei nu ngs­
prämie von 1 00 öS, durfte aber am 
eigent l ichen Experiment n icht 
teilnehmen. 

(6) Kahneman, Knetsch und Thaler ( 1991 ) 
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bieten einen Überblick über experi­
mentel le Ergebn isse,  die darauf 
h indeuten ,  daß d ie Mögl ichkeit des 
Auftretens von Verlusten das Ent­
scheidungsverhalten von Wirtschafts­
subjekten verändert. 

(7) Siehe dazu Rubinstein (1 982). 
(8) Für eine Zusammenfassung der em­

pirischen Evidenz zu Ultimatumspielen 
siehe Thaler ( 1 988). 

(9) Die  Te i l nehmerzah len  s ind u nter­
schiedlich, weil zu manchen Sitzungen 
nicht al le zur Tei lnahme rekrutierten 
Personen erschienen. 
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